
ZustBek-WM: 3. Einschränkung der Beschäftigungsbefugnis

3.   Einschränkung der Beschäftigungsbefugnis 

Für Maßnahmen nach Nr. 2.2 ist bei Beschäftigten ab der Entgeltgruppe E 13 die Zustimmung des StMWi 
einzuholen.


